
Deponie in Trüllikon: Abklärung gefordert
Die Gemeinden Trüllikon und Schlatt TG wehren sich weiter gegen die in Trüllikon vorgesehene Bauschuttdeponie.  
Nun verlangen sie Gutachten zu verschiedenen offenen Punkten.
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TRÜLLIKON. Im Rahmen der 
Teilrevision des kantonalen 
Richtplans hat der Kanton Zü-
rich 23 neue Deponiestandorte 
definiert, einen davon in Trülli-
kon (die SN berichteten). Im Ge-
biet Birchbüel, das an die Thur-
gauer Gemeinde Schlatt grenzt 
und derzeit landwirtschaftlich 
genutzt wird, soll hauptsächlich 
Bauschutt abgelagert werden. 
Beide Gemeinden wehren sich 
gegen das Vorhaben und gehen 
nun noch einen Schritt weiter. 
«Der Gemeinderat ist über-
zeugt, dass eine Eintragung 
einer Deponie in Trüllikon im 
Richtplan falsch wäre», sagt  
Gemeindepräsidentin Claudia 
Gürtler auf Anfrage. Es sei aus 
verschiedenen Gründen ein un-
geeigneter Standort: «Deshalb 
bekämpfen wir diese Absicht 
des Kantons. Wir arbeiten eng 
mit der Gemeinde Schlatt zu-
sammen, die angrenzend zum 
besagten Gebiet ebenfalls un-
mittelbar betroffen wäre.»

Nachdem sich beide Ge-
meinden bereits während der 
Vernehmlassung zur öffentli-
chen Auflage der Teilrevision 
kritisch und ablehnend zu den 
Plänen geäussert hatten (SN 
vom 13. März und 14. April), for-
dern sie nun die Ausarbeitung 
von Gutachten zur Beurteilung 
des Deponiestandorts Birchbü-
el. Die Gutachten sollen den Ge-
meinden zur Stellungnahme 
vorgelegt werden, ebenso wie 
die Berichte und Protokolle 
einer Feldbegehung durch Fach-
stellen beim geplanten Deponie-
standort.

Mehrere Punkte sind  
noch ungeklärt
Zur Begründung heisst es in 
einem gemeinsamen Schreiben 
der Gemeinden Trüllikon und 
Schlatt an das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (Awel) 
vom 20. August, dass die Bewer-
tungsunterlagen zur geplanten 

Deponie Mängel aufweisen. Am 
19. Juni habe eine Besprechung 
mit Begehung zwischen den 
Vertretern der beiden Gemei-
nen und dem Awel stattgefun-
den. Das Amt habe in Aussicht 
gestellt, den Gemeinden die de-
taillierten Bewertungsunterla-
gen zu den Deponien, die in den 
Richtplan aufgenommen wer-
den sollen, zur Verfügung zu 
stellen. Geschickt worden seien 
sieben Dokumente im Umfang 
von einer bis zu 366 Seiten. 
Nach Ansicht von Trüllikon und 
Schlatt gehe daraus nicht umfas-
send hervor, dass das Gebiet 
Birchbüel als Deponiestandort 
geeignet sei.

So fehle beispielsweise ein 
Transportgutachten dazu, auf 
welchen Wegen die schweren 
Lastwagentransporte zur De-

ponie Birchbüel erfolgen sollen. 
Befürchtet wird, dass sie durch 
«empfindliche Dörfer» wie  
Ossingen, Truttikon, Trüllikon 
und Schlatt fahren würden. «In 
allen Dörfern würden Kinder 
auf dem Schulweg gefährdet, 
der ja nach Wohnort zwangs-
läufig über oder entlang von 
Lastwagenstrecken verläuft», 
heisst es. Auch für Radfahrer 
bedeuteten die grossen Lastwa-
gen auf engen Strassen eine Ge-
fahr. Gemäss Bundesgesetz 
über die Raumplanung müsse 
bei Vorhaben von gewichtigen 
Auswirkungen auf Raum und 
Umwelt der Sachverhalt abge-
klärt sowie die Interessen er-
mittelt und gegeneinander ab-
gewogen werden. Trüllikon und 
Schlatt verweisen darauf, dass 
andere Standorte, die deutlich 

besser als die Deponie Birchbü-
el bewertet worden seien – etwa 
der Standort Bueli in Andelfin-
gen –, aufgrund kritischer Zu-
fahrt bei einer kurzen Strecke 
einer CH-Mobil-Veloroute so-
wie einem angeblich gefährli-
chen Schulweg aus dem Ren-
nen gefallen seien. 

Sorge um Natur  
und Landschaft
Durch das vorgesehene De-
poniegelände führt eine Erdgas-
druckleitung. Auch hierzu wird 
ein Gutachten gefordert, etwa 
zur Gefährdung der Leitung 
oder zum Deponievolumen, das 
aufgrund dieser Leitung entfällt, 
weil der Leitungsbereich nicht 
mit Bauschutt überdeckt wer-
den darf. Zudem seien auch Ab-
klärungen zur gesamtheitlichen 

Landschaftsbewertung zu ma-
chen. Argumentiert wird mit 
der «wunderschönen, von Wäl-
dern eingerahmten, weitgehend 
unberührten, ruhigen Land-
schaftskammer», die durch die 
Deponie zerstört würde. Sie 
würde «einen radikalen Fremd-
körper in der schönen Land-
schaft darstellen und diese auf 
ewige Zeiten verunstalten». Die 
Deponie widerspreche dem Ziel 
der Raumplanung, die natürli-
chen Lebensgrundlagen und na-
mentlich die Landschaft zu 
schützen, sowie dem Planungs-
grundsatz, «naturnahe Land-
schaften und Erholungsräume» 
zu erhalten.

Fraglich ist aus Sicht der bei-
den Gemeinden auch, inwie-
fern die Deponie mit anderen 
Richtplanvorhaben in der Nähe 
wie einem Windpark auf dem 
Cholfirst, für den ebenfalls Tau-
sende Lastwagentransporte be-
fürchtet werden, und der Ver-
suchsanlage für die Einlagerung 
von überkritischem CO2 im Mu-
schelkalk zu vereinbaren sei. 
Darüber hinaus müsse abge-
klärt werden, wie sich die Abla-
gerungsstätte auf benachbarte 
Naturschutzobjekte und be-
stehende Wildtierkorridore, in 
deren Mitte die Deponie liege, 
auswirke. Und weiter fehle auch 
noch ein Gutachten zum De-
ponie-Sickerwasser und der 
Gefährdung von Gewässern, 
schliesslich befinden sich in der 
Nähe zwei eingedolte Bäche, 
von denen einer nach wenigen 
Hundert Metern in das regional 
bedeutsame Naturschutzgebiet 
Sumpfwald und -wiese Mündli-
moos entwässert. 

«Im Moment haben wir alles 
gemacht, was wir können. Der 
Kanton ist nun am Auswerten 
der Informationen», ist für die 
Trülliker Gemeindepräsidentin 
jetzt Abwarten angesagt. Sie 
zeigt sich auf jeden Fall kampf-
bereit: «Je nach Resultat werden 
wir aber weiter Widerstand leis-
ten und nicht aufgeben.»
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